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Notrufe

Rettungsdienst: 112
Polizei: 110
Polizeidirektion Riesa:        03525/710-0
Polizeiposten Zeithain:   03525/57099-0
Abwasser 03525/5034-0
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV „Elbe-Floßkanal”)
Kostenfreies Servicetel.:  0800 6686868
ENSO Energie Sachsen Ost AG
ENSO-Störungsrufnummern
Erdgas 0351 50178880
Strom 0351 50178881

Spruch des Tages

Die eigentliche Aufgabe eines Freundes

besteht darin, dir zur Seite zu stehen,

wenn du im Unrecht bist.

Wenn du im Recht bist,

ist jedermann auf deiner Seite.
Mark Twain

Nächster 
Redaktionsschluss:

Freitag, 4. Oktober 2013

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 16. Oktober 2013

NEUES VOM AMTV

&

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates 
am Montag, dem 7. Oktober 2013, 19.00 Uhr 

in Diesbar-Seußlitz, Haus des Gastes, 
An der Weinstraße 1A, Versammlungsraum

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift der Sondersitzung des Gemeinderatses vom

05.09.2013
3. Bestätigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 09.09.2013
4. Bürgerfragestunde
5. Der Vorsitzende der BI informiert über den Arbeitsstand der Bürgerinitiative

Hochwasserschutz 2013 
6. Jahresabschluss 2012 der Wohnungsgesellschaft Nünchritz – Beratung und

Beschlussfassung
7. Sitzungstermine des Gemeinderates Nünchritz sowie dessen Ausschüsse für

das Jahr 2014 – Beratung und Beschlussfassung
8. Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Ergebnishaushalt für die Erstausstat-

tung der Kindertagesstätte Nünchritz – Beratung und Beschlussfassung
9. Vergabe von Lieferleistungen für das Bauvorhaben Neubau Kindertagesstätte

Nünchritz, Karl-Marx-Straße 34, Baulos 19 – Ausstattung – Beratung und Be-
schlussfassung

10. Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zur Beseitigung von Hochwasser-
schäden und Vergabe von Planungsleistungen zur Beseitigung der Hochwas-
serschäden am Sportgebäude Nünchritz – Beratung und Beschlussfassung

11. Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben Erneuerung Dach/Fenster-
band in der Grundschulsporthalle Nünchritz, Baulos – Zimmerer-/Dachdecker-
arbeiten – Beratung und Beschlussfassung

12. Vergabe von Leistungen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Goltzscha
Zur Salzstraße – Beratung und Beschlussfassung

13. Vergabe der Bauleistungen zur Gehweginstandsetzung Los 1 Gartenstraße und
Los 2 Karl-Marx-Straße – Beratung und Beschlussfassung

14. Informationen des Bürgermeisters
Delegation von Vergaben an den TA (Vergabe von Bauleistungen für den Neu-
bau Kita Nünchritz, – Zimmerarbeiten/Gartenhäuser und Bereitstellung außer-
planmäßiger Mittel sowie Vergabe von Bauleistungen zur Beseitigung von
Hochwasserschäden am Sportgebäude Nünchritz – Fenster/Außentüren)

15. Anfragen der Gemeinderäte
Gerd Barthold, Bürgermeister

Beschlüsse Technischer Ausschuss vom 23.09.2013

Beschluss-Nr. T 33/13
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag
auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für die grundhafte Sanierung eines Wochen-
endhauses, Winzerbergstraße 7a, Flurstück 139, Gemarkung Leckwitz (T 2013-36) –
Beratung und Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. T 34/13
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zur 9.
Verlängerung des Bauvorbescheides BV 10183-01 vom 12.09.2001 nach § 75
SächsBO für die Errichtung einer Unterstellhalle für Landmaschinen, Luisen-
straße 27, Flurstück 353/3, Gemarkung Merschwitz. 

Beschluss-Nr. T 35/13
Der Technische Ausschuss beschließt die Stellungnahme der Gemeinde zur 1. Ver-
längerung der Baugenehmigung vom 21.09.2010 nach § 73 Abs. 2 SächsBO für
die Errichtung eines Pools mit Überdachung und Technikbox, Hauptstraße 1, Flur-
stück 90/2, Gemarkung Leckwitz.

Beschluss-Nr. T 36/13
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Bauleistungen für das Bau-
vorhaben Neubau Kindertagesstätte Nünchritz, Karl-Marx-Straße 34, Baulos 20 –
Metallbauarbeiten. 



Öffentliche Bekanntmachung

Europawahl und Kommunalwahl am 25.05.2014
Die Gemeindeverwaltung Nünchritz weist alle Wahlberechtigten
darauf hin, dass sie ein Widerspruchsrecht zur Übermittlung
ihrer Daten im Zusammenhang mit der Europawahl und der
Kommunalwahl am 25.05.2014 gemäß § 33 SächsMG haben.
Der Widerspruch kann bis zum 03.12.2013 schriftlich in der
Gemeindeverwaltung Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, einge-
reicht werden. 
Der Widerspruch muss folgendes enthalten:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift.
Gerd Barthold, Bürgermeister

Wohnbaustellen 2013/2014
Stand 18.09.2013

13 Stück Kommunale Fläche – Verkauf kurzfristig oder 
nach Kündigung möglich

9 Stück Private Flächen

Die oben aufgeführten Wohnbaustellen können von der Ge-
meinde oder von Privat käuflich erworben werden. 
Wenn Interesse an konkreten anderen privaten Bauflächen im
Gemeindegebiet besteht, kann die Gemeinde den Kontakt zum
jeweiligen Eigentümer herstellen.
Bitte reichen Sie bei Interesse ihre schriftlich konkrete Anfrage
zu Baugrundstücken an die Gemeinde Nünchritz z. H. des
Bürgermeisters ein. Die Entscheidung über den Verkauf trifft
dann der Gemeinderat. 

Bürgerinformation

Verlegung einer Schmutzwasserdruckleitung unter Bahn-
brücke Nünchritz/Zschaiten – S 40
Der AZV „Elbe-Floßkanal“ wird mit Beginn der Herbstferien
(vor. ab 21.10.2013) eine Schmutzwasserdruckleitung unter der
Bahnbrücke Nünchritz im Bereich der S 40 aus Richtung Zschai-
ten verlegen. 
Die Gesamtbauzeit wird sich voraussichtlich bis zum
01.11.2013 (Ende Herbstferien) erstrecken. Für die Baumaß-
nahme  muss eine Vollsperrung der Straße für den Fahrzeug-
verkehr erfolgen. Fußgänger und Radfahrer werden die Bau-
stelle passieren können.
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Die Umleitungsstrecke wird entsprechend den Festlegungen
des Landratsamtes Meißen ausgeschildert.
Bitte beachten Sie die geänderte Verkehrsführung und die
eventuell notwendigen Hinweise der Baufirma bzw. des Abwas-
serzweckverbandes.
Für die in Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme auftreten-
den Einschränkungen wird um Verständnis gebeten. 

gez. Richter gez. Barthold
Geschäftsstellenleiter Bürgermeister
AZV „Elbe-Floßkanal“ Gemeinde Nünchritz

Vorläufiges Gemeindeergebnis 
der Bundestagswahl 

für das Gemeindegebiet Nünchritz

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
absolut % absolut %

Wahlberechtigte 4970 x 4970 x

Wähler 1) 3874 77,9 3874 77,9

Ungültige Stimmen 69 1,8 63 1,6

Gültige Stimmen 3805 98,2 3811 98,4

davon entfielen auf

CDU 2023 53,2 1753 46,0

DIE LINKE 710 18,7 736 19,3

SPD 539 14,2 524 13,7

FDP 84 2,2 124 3,3

GRÜNE 81 2,1 112 2,9

NPD 172 4,5 161 4,2

BüSo 39 1,0 9 0,2

MLPD x x 2 0,1

AfD x x 250 6,6

pro Deutschland 76 2,0 29 0,8

FREIE WÄHLER x x 31 0,8

PIRATEN 81 2,1 80 2,1

1) Gemeinde führte die Briefwahl für Gemeinde Glaubitz durch.

(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2013)

Information zur Spendenvergabe

Die Gemeinde Nünchritz erhielt bisher Spenden in Höhe von
21.763,76 Euro zur Weitergabe an die vom Hochwasser betroffenen
Einwohner. Die Spendenkommission der Gemeinde hat entschieden,
dass diese Unterstützung in Anlehnung an die Verfahrensweise 2002,
maßgeblich an Einwohner ausgereicht wird, die keine Möglichkeit der
Förderung durch die Richtlinie Hochwasser 2013 des Freistaates
Sachsen haben. Dies ist der Fall, wenn Betroffene unter der Scha-
denssumme von 5000 Euro liegen. 
Zur Erleichterung der Antragstellung liegt der NNN in den vom
Hochwasser betroffenen Gemeindeteilen der Antrag bei. Dieser kann
auch von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen oder im
Rathaus, Sekretariat des Bürgermeisters ausgefüllt werden. 
Die Antragstellung sollte bis zum 25. Oktober 2013 erfolgen, da die
Spendenkommission Anfang November über die Ausreichung ent-
scheiden möchte.


